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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Ortsteil Wolfersweiler in der Gemeinde 
Nohfelden soll auf einer bislang unbebau-
ten Grün- bzw. Freifläche zwischen der 
Gimbweilerstraße und der Römerstraße 
neuer Wohnraum geschaffen werden. Die 
Fläche befindet sich zwar am Siedlungsrand, 
ist allerdings, bei Betrachtung des gesam-
ten Siedlungskörpers, dennoch relativ zent-
ral gelegen. Konkret handelt es sich bei dem 
Vorhaben um die Errichtung von 
ca. 11 Wohngebäuden.

Die Gemeinde Nohfelden reagiert damit auf 
die anhaltend hohe Nachfrage nach neuen 
Wohnbauplätzen bei gleichzeitig sehr nied-
riger Zahl von Leerständen und aktivierba-
rer Baulücken. Vor diesem Hintergrund ist 
die Gemeinde bestrebt, geeignete Flächen 
für eine zukünftig Wohnnutzung zu entwi-
ckeln und eine bedarfsorientierte Wohnflä-
chenentwicklung in nicht-zentralen Ge-
meindeteilen zu ermöglichen (Eigenent-
wicklungsbedarf).

In diesem Zusammenhang wurde seitens 
der Gemeinde zudem ein Wohnbauflächen-
konzept zur Ermittlung potenzieller zukünf-
tiger Wohnbauflächen durchgeführt. Die 
hiesige Fläche wurde dabei als eine mögli-
che Alternative zur Siedlungsentwicklung 
identifiziert.

Der Standort ist für die Entwicklung eines 
Wohngebietes sehr gut geeignet, da die 
Umgebung vorrangig zu Wohnzwecken ge-
nutzt wird, über eine gute verkehrliche Er-
schließung verfügt und relativ zentral gele-
gen ist.

Aktuell ist das Plangebiet gemäß § 35 
BauGB dem planungsrechtlichen Außenbe-
reich zuzuordnen. Das geplante Vorhaben 
ist auf dieser Grundlage somit nicht realisie-
rungsfähig.

Die Gemeinde Nohfelden hat deshalb nach 
§ 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB 
i. V. m. § 13b BauGB die Einleitung des Ver-
fahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Wohngebiet „Auf dem 
Roten Acker““ beschlossen, um die baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Er-
richtung der Wohngebäude zu schaffen. 
Gleichzeitig soll auf diese Weise eine sinn-
volle Ergänzung des Siedlungsbestandes 
hergestellt werden.

Die Planung umfasst insgesamt eine Fläche 
von ca. 0,9 ha.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13b BauGB  
(Einbeziehung von Außenbereichsflächen in 
das beschleunigte Verfahren) i. V. m. § 13a 
BauGB als beschleunigtes Verfahren durch-
geführt. 

Gemäß § 13b BauGB gilt § 13a BauGB bis 
zum Ablauf des 31.12.2022 entsprechend 
für Bebauungspläne mit einer Grundfläche 
im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB von 
weniger als 10.000 Quadratmetern, durch 
die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen 
auf Flächen begründet wird, die sich an im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile anschlie-
ßen.

Der vorliegende Bebauungsplan erfüllt so-
mit die gesetzlichen Vorgaben, da das 
Plangebiet lediglich ca. 0,9 ha in Anspruch 
nimmt und Wohnnutzung begründet, die 
sich unmittelbar an den Siedlungskörper 
anschließt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan ebenfalls nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13b BauGB i. V. m. § 13a BauGB ist, dass 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB ge-
nannten Umweltbelange vorliegen. Dies 
trifft für den vorliegenden Bebauungsplan 
zu. Auch bestehen keine Anhaltspunkte da-
für, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung der Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind.

Damit sind die in § 13b und § 13a BauGB 
definierten Voraussetzungen erfüllt, um den 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13b BauGB i. V. m. § 13a Abs. 

2 BauGB aufzustellen. Es sind keine Gründe 
gegeben, die gegen die Anwendung dieses 
Verfahrens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gel-
ten die Eingriffe als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig, ein Aus-
gleich der vorgenommenen Eingriffe ist da-
mit nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Nohfelden stellt für den Gel-
tungsbereich überwiegend eine geplante 
Wohnbaufläche dar. Das Entwicklungsge-
bot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich am östlichen 
Siedlungsrand des Ortsteils Wolfersweiler 
(Gemeinde Nohfelden) östlich der St. 
Wendeler Straße sowie zwischen Gimbwei-
ler- und Römerstraße Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

•	 im Norden entlang der Grundstücks-
grenzen (Flurstücke 358/1, 367/2 und 
367/3) sowie der dort verlaufenden Ge-
hölze bzw. Einfriedungen,

•	 im Osten an der Verkehrsfläche der Rö-
merstraße sowie der dortigen Straßen-
randbebauung,

•	 im Süden durch die Gehölzstrukturen 
und Bebauung entlang der Grund-
stücksgrenzen (u. a. 163, 164/1 und 
164/2),

•	 im Westen durch die angrenzende Be-
bauung der St. Wendeler Straße bzw. 
Gimbweilerstraße sowie die Verkehrs-
fläche der Gimbweilerstraße.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs
planes zu entnehmen.

Planungsrechtli-
che Ausgangssituation, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet ist aktuell dem planungs
rechtlichen Außenbereich gemäß 
§  35  BauGB zuzuordnen. Der Bebauungs-
zusammenhang endet derzeit an der Außen-
kante der bestehenden Bebauung.

Gem. § 13b BauGB können Bebauungsplä-
ne mit einer Grundfläche im Sinne des 
§  13a Abs. 1 Satz 2 von weniger als 
10.000 m2 ebenfalls im beschleunigten Ver-

fahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt 
werden, wenn diese die Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen auf Flächen begründen, 
die sich an im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile anschließen.

Diese Voraussetzungen werden im vorlie-
genden Fall erfüllt. Die direkte Umgebung 
des Plangebietes ist durch Wohnbebauung 
geprägt. Auf diese Weise wird eine Ergän-
zung bzw. Abrundung des Siedlungsbestan-
des zu Wohnzwecken ermöglicht.

Aufgrund der Eigentumsverhältnisse ist von 
einer zügigen Realisierung der Planung aus-
zugehen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Plangebiet und Kataster; ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet weist keine topografischen 
Besonderheiten auf. Es ist demnach nicht 
davon auszugehen, dass die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes in irgendeiner Weise 
durch die vorherrschende Topografie beein-
flusst werden.

Verkehrsanbindung

Die verkehrliche Erschließung des Plan
gebietes ist über die Römerstraße sicherge-
stellt. Zudem besteht eine fußläufige Anbin-
dung an die Gimbweilerstraße.

Die Anbindung an das überörtliche Ver-
kehrsnetz erfolgt über die B 41 westlich des 
Plangebietes. Die Kreisstadt St. Wendel liegt 
in etwa 15,0 km Entfernung südlich des 
Plangebietes. Die nächstgelegene Auto-
bahnanschlussstelle (Nr. 4 „Birkenfeld“) der 
Bundesautobahn A 62 befindet sich 
ca. 8,0 km nördlich des Plangebietes.

Die nächstgelegene Bushaltestelle („Orts
mitte, Wolfersweiler Nohfelden“) befindet 
sich südlich in ca. 250 m Entfernung zum 
Plangebiet in der St. Wendeler Straße (unter 
anderem frequentiert durch Buslinie 602, 
632, 638, 645).

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden Bebauung in der 

unmittelbaren Umgebung bereits grund-
sätzlich vorhanden (Wasser, Elektrizität 
etc.).

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49 a SWG: 
„Niederschlagswasser von Grundstücken, 
die nach dem 1. Januar 1999 erstmals be-
baut, befestigt oder an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen werden, soll (...) 
vor Ort genutzt, versickert, verrieselt oder in 
ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wer-
den (...).“

Gemäß dem Kartendienst zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-

reich für eine Versickerung grundsätzlich 
bedingt geeignet (Quelle: LVGL, GeoPortal 
Saarland; Stand der Abfrage: 30.06.2022). 

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Versorgungsträgern abge-
stimmt werden.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

In der Gemeinde Nohfelden und insbeson-
dere im Ortsteil Wolfersweiler besteht eine 
anhaltende Nachfrage nach neuen Wohn-
baugrundstücken. Diese kann aktuell nicht 
gedeckt werden.

Ziel der vorliegenden Planung ist aus die-
sem Grund die Schaffung neuen Wohnrau-
mes als Ergänzung zum bisherigen Sied-
lungskörper von Wolfersweiler. Hierzu wird 
ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Das Plangebiet ist aus mehreren Gründen 
für eine solche Nutzung prädestiniert:

•	 Es handelt sich um eine bislang unter-
genutzte Fläche, die unmittelbar an den 
bestehenden Siedlungskörper angrenzt.

•	 Die Fläche stellt eine sinnvolle Ergän-
zung zur bereits bestehenden Bebau-
ung dar.

•	 Die Umgebung des Plangebietes ist 
überwiegend durch Wohnbebauung ge-
prägt. Infolgedessen sind weder vom 
Plangebiet auf die umliegenden Nut-
zungen noch von der Umgebungs
nutzung auf das Plangebiet nachteilige 
Auswirkungen zu erwarten.

Blick auf das Plangebiet aus westlicher Richtung (im Hintergrund die Römerstraße und angrenzende Bebauung)

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet; blau = Plan-
gebiet); Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 30.06.2022
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•	 Das Plangebiet ist bereits an das öffent-
liche Verkehrsnetz angebunden und 
kann mit relativ geringem Aufwand 
weiter erschlossen werden. Anschluss-
möglichkeiten zur Ver- und Entsorgung 
sind aufgrund der angrenzenden Be-
bauung bereits in der näheren Umge-
bung vorhanden. Der Erschließungsauf-
wand ist dementsprechend eher gering.

•	 Das Plangebiet befindet sich vollständig 
im Eigentum eines Eigentümers. Es 
kann demnach von einer zügigen Reali-
sierung des Vorhabens ausgegangen 
werden.

•	 Zudem handelt es sich beim Plangebiet 
um eine bereits im Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Nohfelden als ge-
plante Wohnbaufläche dargestellte Flä-
che (demnach bereits Reservefläche zur 
Siedlungsentwicklung).

Bebauungsplan Wohngebiet „Auf dem Roten Acker“, Gemeinde Nohfelden

Blick auf das Plangebiet aus östlicher Richtung (im Hintergrund derzeitige Bautätigkeiten in der Gimbweilerstr.)
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Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

Zentralörtliche Funktion Keine zentralörtliche Funktionszuweisung; Nicht achsengebunden; Ländlicher Raum

Vorranggebiete •	 Nicht betroffen

•	 Vorranggebiet Freiraumschutz ca. 360 m westlich des Plangebietes; VG Landwirt-
schaft ca. 200 m nördlich des Plangebietes; keine Auswirkungen zu erwarten

Zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich; Siedlungsentwicklungen sollen sich ihrer städtebaulichen Struktur 
und Dimensionierung nach in das Orts- und Landschaftsbild einpassen: erfüllt

•	 (G 29) Arrondierungen bzw. Erweiterungen des Siedlungskörpers sollen sich bedarfs-
gerecht an den kulturlandschaftstypischen Siedlungs-, Erschließungs- und Bauformen 
orientieren. Auf eine dem Bestand angepasste Maßstäblichkeit soll geachtet werden: 
erfüllt

•	 Entsprechen dem Planvorhaben; keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten •	 Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebietes

•	 Als Wohnungsbedarf sind für den nichtzentralen Gemeindeteil Wolfersweiler 1,5 
Wohnungen pro 1.000 Einwohner und Jahr festgelegt (Eigenentwicklungsbedarf); 
entspricht ca. 22 Wohnungen / Jahr bei 970 Einwohnern im Ortsteil Wolfersweiler 
(Stand: 2022, Quelle: Gemeinde Nohfelden)

•	 Siedlungsdichte in Wohneinheiten pro Hektar nach LEP „Siedlung“: 15 WE / Hektar

•	 Keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes.

Landschaftsprogramm •	 Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen, insbesondere keine 
Siedlungsbegrenzung aus Sicht des Naturschutzes vorgegeben

•	 Landwirtschaftliche Nutzfläche

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 FFH-Lebensraumtyp (Kennung: BT-6409-0039-2021; 6510, Erhaltungszustand C) be-
troffen (Ausgleich bzw. Maßnahmen siehe unten)

•	 Darüber hinaus keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen

Naturparks •	 Lage im Naturpark Saar-Hunsrück; keine Restriktionen für das Vorhaben

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate 

•	 Nicht betroffen

•	 Flora-Fauna-Habitat-Gebiet ca. 550 m südlich des Plangebietes

•	 Landschaftsschutzgebiet („Flachshübel, südlich Wolfersweiler“, LSG-L-6409-302) 
ca. 550 m südlich des Plangebietes

•	 Landschaftsschutzgebiet (LSG-L-02_02_01, „Landschaftsschutzgebiet im Landkreis 
St. Wendel - in der Gemeinde Nohfelden“) ca. 1.000 m nordwestlich des Plangebietes

•	 Keine Auswirkungen zu erwarten

Einwohner 
(2022)

Bedarfs-
faktor

WE-Bedarf 
für 15 Jahre

Reserve 
FNP in ha

Dichte LEP 
(WE / ha)

Reserve 
FNP in WE

Baulücken in  
B-Plänen

nach § 30, § 33 
und § 34 Abs. 4 

BauGB

Bedarf 
Wohn-

einheiten 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx15 DxE C-F-G

Wolfersweiler 970 1,5 22 ca. 3,8 15 ca. 57 5 -40

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf im Ortsteil Wolfersweiler; Quelle: Gemeinde Nohfelden; Landesentwicklungsplan „Siedlung“ (2006); 
Vorhaben dient der Inanspruchnahme einer FNP-Reservefläche (!); weitere Reserveflächen sind aus verschiedenen Gründen nicht aktivierbar
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Kriterium Beschreibung

Naturdenkmäler, in der Denkmalliste nach 
§ 6 SDSchG verzeichnete Denkmäler oder 
in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete 

Nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

Nicht betroffen

Informelle Fachplanung Die vorliegenden Geofachdaten (Quelle:  Geoportal Saarland, Datenbestand ZfB, Stand 
Juli 2022) enthalten für den Geltungsbereich der Satzung und das nähere Umfeld folgen-
de Einträge / Darstellungen:

•	 Gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) innerhalb eines 1 km-
Radius um die Planungsfläche Nachweis des seltenen Mooses Bryum mildeanum und 
des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) entlang des Wellwiesbaches (beide Nach-
weise durch S. CASPARI 2009, 2011)

•	 Die älteren Punktdaten des ABSP belegen aus den 90er Jahren innerhalb eines 1 km-
Radius um die Planungsfläche unter den nach § 44 BNatSchG planungsrelevanten 
Arten Fundnachweise des Quendel-Ameisenbläulings (Maculinea arion, ULRICH), der 
Nachtigall, des Rebhuhns, der Singdrossel und der Wasserralle (Daten der Biotopkar-
tierung)

•	 Die Fläche liegt nicht innerhalb von ABSP-Flächen

•	 Keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope

•	 Die Fläche wurde bzw. wird in Teilen als Mähwiese extensiv genutzt, die im Rahmen 
der OBK 2021 als Lebensraum n. Anh. 1 FFH-Richtlinie (LRT 6510: magere Flachland-
mähwiese, BT-6409-00039-2021, Erhaltungszustand C) erfasst wurde

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG)

Der allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen und Tiere ist zu beachten, d. h. die notwen-
digen Gehölzentfernungen sind außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders geschütz-
ter Arten bzw. natürlicher Lebensräume nach 
§ 19 i.V.m. dem USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. 
alle streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäischen 
Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches: 

•	 Bei dem ca. 0,9 ha großen Geltungsbereich handelt es sich um ein Wiesengrundstück 
innerhalb der Ortslage von Wolfersweiler zwischen der Gimbweiler- und Römerstraße 
nahe der katholischen Kirche

•	 Die Fläche wurde bis vor wenigen Jahren noch vollständig als Mähwiese extensiv 
genutzt, zwischenzeitlich befinden sich auf einem Teil der Fläche Erdablagerungen, 
Teilschotterungen, Anhänger und abgestellte Bauzäune; entlang der Gimbweilerstra-
ße werden aktuell Erdmassen abgelagert, hier sind mehrere Baumaschinen abgestellt

•	 Die vormalige Grünlandfläche hat sich durch die Bau- bzw. Lagertätigkeit in den 
letzten 2-3 Jahren deutlich verkleinert 

•	 In der früheren OBK von 2007 wurde die Fläche fast vollständig als magere Flach-
landmähwiese (FFH-LRT 6510) im Erhaltungszustand B erfasst, bei der letztjährigen 
Kartierung 2021 wurde nach begonnener Bautätigkeit nur noch der Kernbereich als 
LRT abgegrenzt; aktuell ist auch dieser durch weitere Aufschotterungen und durch 
permanentes Befahren mit schweren Baumaschinen so stark beeinträchtigt, dass der 
LRT-Status auf weiten Teilen entfällt; aktuell sind noch ca. 3.500 m² als LRT einzu-
stufen

•	 Dieser noch unbeeinträchtigte Grünlandabschnitt ist als untergrasreiche Glatthafer- 
bzw. Straußgras-Rotschwingelwiese anzusprechen; in Bezug auf den Erhaltungszu-
stand wird hier der OBK 2007 gefolgt, da die verbliebene Fläche sowohl strukturell 
als auch floristisch in einen guten Erhaltungszustand einzustufen ist (B-Arten: Ranun-
culus bulbosus, Campanula rotundifolia, Luzula campestris, Galium verum und Knau-
tia arvensis) und daher mit B bewertet werden muss

•	 Die Fläche ist bis auf eine grenzständige Baumreihe gehölzfrei
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Kriterium Beschreibung

Bestehende Vorbelastungen:

•	 Lage innerhalb der Ortslage von Wolfersweiler

•	 Wohngebiet mit geringem Durchgangsverkehr 

•	 Bestehende Wohnbebauung mit entsprechender Stördisposition für planungsrelevan-
te (Vogel-)arten durch Anliegeraktivitäten

•	 Starke Störungen durch anhaltende Bautätigkeit auf der Fläche

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtliche Tier- und Pflan-
zenarten:

•	 Die Fläche ist bis auf eine Baumreihe auf der Grenze zu den südlich angrenzenden 
Wohngrundstücken gehölzfrei

•	 Vogelbruten (auch Bodenbrüter) können daher auf der Fläche ausgeschlossen wer-
den

•	 Auch für Fledermäuse bestehen auf der Fläche keine Quartiermöglichkeiten

•	 Der Geltungsbereich wird daher von Fledermäusen wie Vögeln allenfalls als Nah-
rungsraum genutzt

•	 Ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Reptilien, Amphi-
bien) kann für den Standort aufgrund der Habitatausstattung (v. a. fehlende Ober-
flächengewässer) bzw. wegen der isolierten Lage innerhalb der Ortschaft ausge-
schlossen werden

•	 Die Nahrungspflanzen des noch in den 90er Jahren am Flachshübel südlich 
Wolfersweiler nachgewiesenen Quendel-Ameisenbläulings (Thymus puligeoides, Ori-
ganum vulgare) fehlen auf der Fläche, ebenso die des hygrophilen Großen Feuerfalter 
(oxalatarme Rumex-Arten)

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

•	 Aufgrund des praktisch fehlenden Brutraumangebotes darf bei den Vögeln ein Ein-
treten der Verbotstatbestände n. § 44 Abs. 1 Nr.1 bis 3 ausgeschlossen werden

•	 Sollten die grenzständigen Gehölze entfernt werden, dann ist eine Tötung durch die 
gesetzlichen Rodungsfristen vermeidbar; in Bezug auf die Fortpflanzungsstätten der 
hier potenziell brütenden häufigen Siedlungsarten gilt die Legalausnahme n. § 44 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3

•	 Aufgrund der fehlenden Quartiermöglichkeiten auf der Fläche darf diese Einschät-
zung auch für die Fledermausfauna gelten; die Planungsfläche dürfte auch hier vor 
allem als Jagdraum genutzt werden, eine essenzielle Bedeutung ist aufgrund weit-
gehend fehlender Leitstrukturen jedoch nicht erkennbar
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Kriterium Beschreibung

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des 
Umweltschadensgesetztes

•	 Da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essenzielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden 
Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz für 
die planungsrelevanten Tierarten und deren Habitate nicht zu erwarten

•	 Durch die Planung wird ein registrierter FFH-Lebensraum in der Größenordnung von 
ca. 0,42 ha beansprucht (= erfasste Flächengröße der OBK 2021), von einem voll-
ständigen Verlust ist auszugehen 

•	 Gem. dem bei LAMPRECHT & TRAUTNER dargelegten Fachkonventionsvorschlag für 
die Beurteilung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung und der 
bei PETERS et al. (2015 ) skizzierten Vorgehensweise ist eine Erheblichkeit des Ein-
griffes gegeben, da alle Orientierungswerte für den quantitativ-absoluten 
Flächenverlust (bei C = 1.000 m²) deutlich überschritten werden 

•	 Demnach wird durch den Bebauungsplan die Möglichkeit eines Biodiversitätsscha-
dens i.S. von § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umwelthaftungsgesetz eröffnet

•	 Um eine Freistellung von der Umwelthaftung zu ermöglichen, wird der notwendige 
Ausgleich durch die Entwicklung einer adäquaten Ersatzfläche im Gemeindegebiet 
bzw. im Naturraum realisiert, die Planung hierzu wird dem LUA als Träger öffentlicher 
Belange zur Prüfung vorgelegt und dann bauplanungsrechtlich festgesetzt

•	 In Bezug auf den funktionalen Ausgleichsbedarf ist aufgrund des Wiederherstellungs-
gebotes gem. § 19 Abs. 4 der Zustand vor der beginnenden Bautätigkeit zu Grunde 
zu legen; hierbei ist der Einstufung der OBK 2007 zu folgen, die innerhalb des 
Geltungsbereiches eine Fläche von 0,58 ha im Erhaltungszustand B ausweist, letzte-
rer konnte in den noch unbeeinträchtigten Wiesenbereichen aktuell bestätigt werden

•	 Eine Freistellung von der Umwelthaftung ist durch die Umsetzung der Maßnahme im 
Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich

LRT-Erfassungen der OBK 2007, 2021 und der aktuellen Bestandserfassung
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Geplante Wohnbauflächen (Quelle: Flächennutzungsplan Gemeinde Noh-
felden)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt.

Bebauungsplan Für das Plangebiet existiert derzeit kein Bebauungsplan.
Die planungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich aktuell nach den Vorgaben des § 35 
BauGB (Außenbereich)
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Städtebauliches Konzept

Zur Konkretisierung des Vorhabens wurde 
im Vorfeld ein städtebauliches Konzept ent-
wickelt, das anschließend als Grundlage für 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
herangezogen wurde.

Ziel des Konzeptes ist die bedarfsorientierte 
Schaffung zusätzlicher Wohnangebote in 
Wolfersweiler sowie die sinnvolle Ergän-
zung des bestehenden Siedlungskörpers.

Dabei nimmt die vorgesehene Bebauung 
den vorhandenen Charakter der angrenzen-
den Wohnbebauung sowie des bestehen-
den Orts- und Landschaftsbildes auf.

Die im Rahmen des städtebaulichen Ent-
wurfs vorgesehene Bebauung umfasst ins-
gesamt ca. 11 freistehende Einfamilienhäu-
ser, die maximal 2 Vollgeschosse sowie 
maximal 10,0 m Firsthöhe aufweisen. 

Im Plangebiet ist Wohnnutzung vorgese-
hen. Je Wohngebäude werden maximal 
2  Wohneinheiten vorgesehen. Sämtliche 

Gebäude verfügen jeweils über eine eigene 
Garage (einschließlich Stellplatzfläche da-
vor) zur Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs sowie eine private Gartenfläche.

Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 
ca. 500 m2 und ca. 875 m2 und weisen da-
mit eine relativ große Spannweite auf. 

Zur Erschließung der neuen Wohnbauflächen 
ist die Errichtung einer neuen, von der Rö-
merstraße abzweigenden, Verkehrsfläche 
erforderlich. Damit verbunden ist auch die 
Erweiterung der bereits vorhandenen Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur. Der ruhende 
Verkehr wird vollständig innerhalb des 
Plangebietes auf den einzelnen Grundstü-
cken organisiert. In westlicher Richtung ver-
bindet ein Fußweg das Plangebiet mit der 
Gimbweilerstraße. 

Ergänzend wird im südwestlichen Randbe-
reich eine Freizeitfläche sowie ein Regen-
wasserrückhaltebecken zur Regenwasser-
behandlung vorgesehen.

Städtebauliches Konzept; ohne Maßstab; Quelle Kataster und Luftbild: LVGL Saarland; Bearbeitung: Kernplan

ca. 875 m2

ca. 675 m2
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ca. 560 m2

ca. 560 m2
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Art der baulichen Nutzung - 
Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 
BauNVO

Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Errichtung neuer Wohngebäude als 
Ergänzung des bisherigen Siedlungskörpers.

Hierzu wird im Plangebiet ein allgemeines 
Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festge-
setzt. Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein 
Baugebiet, dessen Zweckbestimmung vor-
wiegend dem Wohnen dient. Im Unter-
schied zum Reinen Wohngebiet sind jedoch 
auch ergänzende öffentliche und private 
Einrichtungen, welche die Wohnruhe nicht 
wesentlich stören, zulässig.

Hierzu zählen gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO 
Schank- und Speisewirtschaften, nicht stö-
rende Handwerksbetriebe und Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke . Gemäß § 4 Abs. 
3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO sind 
zudem ausnahmsweise Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltun-
gen und der Versorgung des Gebietes die-
nende Läden zulässig.

Nicht zulässig sind gemäß § 4 Abs. 3 und 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wiederum Garten-
baubetriebe und Tankstellen. An anderer 
Stelle sind besser geeignete Flächen in aus-
reichender Zahl für diese ausgeschlossenen 
Nutzungen vorhanden.

Die Umgebungsnutzung des Plangebietes 
entspricht ebenfalls einem Allgemeinen 
Wohngebiet und dient überwiegend dem 
Wohnen. Die Festsetzung eines Allgemei-
nen Wohngebietes greift diesen Charakter 
auf und fördert die sinnvolle Ergänzung des 
Siedlungskörpers.

Zudem hat die Festsetzung des Allgemeinen 
Wohngebietes auch nachbarschützende 
Wirkung, sodass bauplanungsrechtlich 
nicht von gegenseitigen Beeinträchtigun-
gen auszugehen ist. Die Sicherung gesun-
der Wohnverhältnisse wird infolgedessen 
gewahrt.

Maß der baulichen Nutzung 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 

wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl dem 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden).

Die Festsetzung der GRZ von 0,4 für Haupt-
anlagen im Allgemeinen Wohngebiet ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO den Orientie-
rungswerten für die bauliche Nutzung in 
Allgemeinen Wohngebieten und trägt der 
städtebaulichen Situation vor Ort Rech-
nung. Gleichzeitig orientiert sie sich am Be-
stand der angrenzenden Wohnbebauung.

Für Nebenanlagen besteht gemäß BauNVO 
die Möglichkeit, die grundsätzlich geltende 
GRZ von 0,4 zu überschreiten. So darf die 
Grundflächenzahl durch Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 0,6 
überschritten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass untergeordnete 
Nebenanlagen zu einem höheren Maß der 

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Planzeichnung; ohne Maßstab; Quelle Kataster: LVGL Saarland; Bearbeitung: Kernplan
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VERFAHRENSVERMERKE

• Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat 
am __.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet 
„Auf dem Roten Acker““ beschlossen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13b BauGB 
i.V.m. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB wird 
eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht 
durchgeführt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat in 
seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf ge-
billigt und die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „Wohngebiet „Auf dem Roten 
Acker““ beschlossen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
öffentlich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Ausle-
gung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. §  4 
Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen 
wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Be-
bauungsplan „Wohngebiet „Auf dem Roten 
Acker““ als Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil  B) 
sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan „Wohngebiet „Auf dem Ro-
ten Acker““ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Nohfelden, den __.__.____

Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214,  215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. §  44 Abs.  3 
Satz  1 und 2 sowie Abs.  4 BauGB und auf die 
Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen 
worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Wohngebiet „Auf dem Roten Acker““, be-
stehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Nohfelden, den __.__.____

Der Bürgermeister

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26. April 2022 (BGBl. I S. 674).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle-
ge (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29.  Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 
(BGBI. I S. 3908).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3901).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) 
- vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zu-
letzt geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert durch 
Artikel 260 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30.  Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch Artikel 260 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Verfahren

• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13b i.V.m. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vor-
schriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrich-
tung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock 
zu setzen.

Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenpla-
nung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von mögli-
chen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Denkmalschutz

• Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Altlasten

• Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpfl ichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in 
seiner Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

Normen, Richtlinien, Gesetze

• Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien und Gesetze ist im Bauamt der Gemeinde Nohfelden mög-
lich.

HINWEISE

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.

Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können. (z. B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

5. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

Siehe Plan. 

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten 
zulässig.

6. UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON 
DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND; HIER: 
VERSORGUNGSSTREIFEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan. 

Der innerhalb des Geltungsbereiches dargestellte Ver- 
und Entsorgungsstreifen in einer Bandbreite von 2,0 m 
parallel zur Verkehrsfl äche der Erschließungsstraße ist 
zu sichern. Eine Überbauung mit Erschließungsfl ächen 
(Wege und Zufahrten, Randeinfassungen) ist zulässig. 
Eine Bepfl anzung mit Sträuchern bis maximal 0,8 m 
ist zulässig. Eine Überbauung mit Wohnbebauung und 
massiven Einfriedungen (Mauerwerk) ist unzulässig.

7.   VERKEHRSFLÄCHE BESONDE-
RER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

Der Ausbau erfolgt als Mischverkehrsfl äche. Die 
Regelbreite beträgt 5,00 m.

8.   VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

Die Regelbreite des Fußweges beträgt 2,00 m. 

9.   ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

Innerhalb der entsprechend gekennzeichne-
ten Grünfl äche im westlichen Plangebiet sind 
sowohl Anlagen und Wege zur Freizeitnutzung 
(Freizeitgestaltung, Naherholung) als auch die 
Errichtung eines Regenrückhaltebeckens zulässig.

10. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB I.V.M. § 9 
ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

Die nicht überbauten Grundstücksfl ächen sind als 
intensiv begrünte Gartenfl ächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Nebenanlagen benötigt werden. Zulässig 
sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgeben-
de Siedlungs- und Landschaftsbild zu erreichen. Für 
die Anpflanzungen sind regionaltypische Arten der 
Pflanzliste zu verwenden. 

Je Grundstück sind mindestens 2 hochstämmige Obst-
bäume oder einheimische und regionaltypische Laub-
baum-Hochstämme zu pflanzen und möglichst dauer-
haft zu erhalten.

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den (Vorschlagsliste):

• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 
• Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Hochstämmige Obstbäume:
Der Verband der Gartenbauvereine Saarland-Rhein-
land-Pfalz e.V. hat auf seiner Internetseite eine Liste 
mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten veröf-
fentlicht. Obstbäumen sind daneben ausführlich in der 
Broschüre„Obstsorten für den Streuobstbau in Rhein-
land-Pfalz“ (2003) beschrieben. 

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpfl anzt, 
mindestens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1m Höhe. Bei beengten Platzverhältnissen sind 
klein- oder schmalkronige Sorten zu verwenden.

Bei allen Baumpfl anzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpfl anzungen, Teil 1 - 
Planung, Pfl anzarbeiten, Pfl ege, 2. Ausgabe 2015, Teil 
2 Standortvorbereitungen für Neupfl anzungen, Pfl anz-
gruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und 
Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Gütebestim-
mungen für Baumschulpfl anzen) ebenso wie die ein-
schlägigen DIN Normen (DIN 18916 (Vegetations-
technik im Landschaftsbau, Pfl anzen und 
Pfl anzarbeiten) zu beachten.

11. KOMPENSATIONSMASSAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

Da das baurechtliche Verfahren nach § 13b BauGB 
durchgeführt wird, besteht keine Ausgleichsverpfl ichtung 
i. S. d. Eingriffsregelung. Allerdings ergibt sich die 
Notwendigkeit eines Funktionalausgleiches i. S. d. 
Kohärenzerhaltung des FFH-LRT 6510. Der notwendi-
ge Ausgleich ist durch die Entwicklung einer adäqua-
ten Ersatzfl äche im Gemeindegebiet bzw. im Naturraum 
zu realisieren. Die Planung hierzu wird dem LUA als 
Träger öffentlicher Belange zur Prüfung vorgelegt und 
bauplanungsrechtlich festgesetzt.

12. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; 

§ 4 BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe Plan.

Gem. § 4 BauNVO wird ein Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwie-
gend dem Wohnen.

Gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-

rende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.

Gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen,
4. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden.

Gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 

Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,4 fest-
gesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind im Übrigen 
gem. § 19 Abs. 4 BauNVO auch die Grundfl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen. 

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO darf die festgesetzte 
GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (§ 19 
Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO), insgesamt bis zu einer GRZ 
von 0,6 überschritten werden.

2.2 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die baulichen 
und sonstigen Anlagen ist die Firsthöhe (FH). Die 
Firsthöhe wird defi niert durch den höchstgelegenen 
Abschluss einer Außenwand oder den Schnittpunkt 
zwischen Außenwand und Dachhaut (Wandhöhe) oder 
den Schnittpunkt zweier geneigter Dachfl ächen. Die 
maximale Firsthöhe wird auf 10,0 m festgesetzt.

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Firsthöhe 
der baulichen und sonstigen Anlagen ist die Oberkante 
der fertig gestellten angrenzenden Erschließungsstraße 
(OKFB = Oberkante Fertiger Straßenbelag = Ende 
Ausbauhöhe) in Höhe der Gebäudemitte. Bei geneigter 
Geländeoberfl äche ist die im Mittel gemessene Höhe 
der OKFB in Höhe der Gebäudemitte maßgebend.

Die maximale Firsthöhe kann durch untergeordnete 
Bauteile (technische Aufbauten etc.) auf max. 10 % 
der Grundfl äche bis zu einer Höhe von max. 1,0 m 
überschritten werden. Durch Photovoltaikmodule / 
Solarmodule, inklusive der zum Betrieb erforderlichen 
Anlagen und Bauteile, kann die maximale Firsthöhe 
weiter überschritten werden.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan. 

Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt. Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 

Als Bauweise  wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO eine offe-
ne Bauweise (o) festgesetzt. In der offenen Bauweise 
sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu 
errichten. Gebäude sind bis zu einer Gesamtlänge von 
25 m zulässig.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

GRZ = 0,4 GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

FHmax=10,0 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMALE FIRSTHÖHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 ABS. 1 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

2 WE HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND; HIER: VERSORGUNGSSTREIFEN
(§ 9 ABS.1 NR. 10 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ö FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

Baugebiet
Grundfl ächen-

zahl

Vollgeschosse Bauweise

Höhe baulicher 
Anlagen

Wohnungen je 
Wohngebäude

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)
• Das Plangebiet ist im Mischsystem zu entwässern. 
• Das Schmutzwasser wird in einen im Plangebiet neu zu errichtenden Schmutzwasserkanal eingeleitet und 

im weiteren Verlauf in die bestehende Kanalisation abgeleitet. 
• Die Vorgaben des § 49a Saarländisches Wassergesetzt (SWG) sind zu berücksichtigen. Zur Erfüllung ist das 

Niederschlagswasser auf dem Grundstück fl ächenhaft über die natürliche oder über eine mindestens 30 cm 
mächtige belebte Bodenzone zu versickern. Sollte aufgrund der Bodenverhältnisse eine Versickerung nicht 
möglich sein, ist das anfallende Oberfl ächen- und Regenwasser zur Zwischenspeicherung und Entlastung 
der öffentlichen Kanalisation in einem Regenrückhaltebecken zurückzuhalten. Die Errichtung von 
Wasserspeichern (z. B. Zisternen) zur Brauchwassernutzung und Rückhaltung ist generell zulässig.

• Unbelastetes Niederschlagswasser das nicht auf dem Grundstück versickern kann, sowie das anfallende 
unbelastete Niederschlagswasser der Erschließungsstraße sind in das örtliche Abwassersystem (hier 
Mischsystem) einzuleiten.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Dachform, Dacheindeckung: Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind nur in der 

gleichen Neigung wie die dazugehörige Dachfläche zulässig. Flachdächer (0° bis 10°) sind zu begrünen.  
• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/refl ektierenden Materialien 

(Wellblech) und Keramikplatten. Ausnahmsweise sind auch andere Materialien zulässig. Eine Fassaden-
begrünung ist ausdrücklich erlaubt.

• Gestaltung des Vorgartenbereichs: Der Vorgartenbereich ist mit bodendeckender Vegetation (Rasen, Gräser, 
Stauden, Kletterpfl anzen, Gehölze) zu begrünen, mit Bäumen und Sträuchern zu bepfl anzen und zu unter-
halten. Befestigte oder bekieste Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie als notwendige Geh- und Fahr-
fl ächen bzw. dem Stellplatznachweis dienen und sich in ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche Benut-
zung angemessene Maß beschränken. Schottergärten sind unzulässig.

• Befestigung: Die Oberfl ächen der Garagenzufahrten, sonstigen Einfahrten, Stellplätzen und Hoffl ächen 
sind aus wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Splittdecke, Rasengittersteinen, Rasenfugensteinen, Splittfu-
genpfl aster usw.) herzustellen. Auch der Unterbau ist entsprechend wasserdurchlässig herzustellen. Aus-
nahmen sind aus Gründen der barrierefreien Gestaltung möglich.

• Einfriedungen: Innerhalb des Plangebietes sind Einfriedungen (z. B. Zäune, Hecken) bis zu einer Gesamt-
höhe von 2,00 m zulässig. Zufahrtsbereiche sind freizuhalten. Entlang der Straße sind lediglich Hecken bis 
2,00 m sowie Mauern und Zäune bis 1,00 m Höhe zulässig.

• Je Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze nachzuweisen

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

PLANGEBIET

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 06.04.2022

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene 
Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. 
Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten 
(Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

WA 
GRZ
0,4

II o

FHmax
10,0 m

2 WE

STÄDTEBAULICHES KONZEPT

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 06.04.2022

ca. 875 m2

ca. 675 m2

ca. 640 m2

ca. 660 m2

ca. 850 m2

ca. 560 m2

ca. 540 m2

ca. 500 m2

ca. 550 m2
ca. 560 m2

ca. 560 m2
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baulichen Nutzung führen können, unver-
tretbare Versiegelungen durch Hauptge-
bäude allerdings ausbleiben. Die anteilsmä-
ßige Flächenbegrenzung wird gewahrt, 
während die zukünftige Funktionsfähigkeit 
von Grundstück und Bebauung sicherge-
stellt ist.

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. Die entstehende Bebauung lässt 
ausreichend Freiflächen zur Begrünung der 
Fläche (unter anderem durch grünordneri-
sche Festsetzungen zur Anpflanzung von 
Bäumen).

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung im Allgemeinen 
Wohngebiet wird sowohl durch die Festset-
zung der Zahl der Vollgeschosse als auch 
durch die Höhe baulicher Anlagen geregelt.

Die Höhe baulicher Anlagen dient zur ein-
deutigen Bestimmung der zulässigen Höhe 
sowie der Begrenzung auf eine maximale 
Firsthöhe. Die Festsetzung orientiert sich an 
der umliegenden Bebauung und ermöglicht 
so ein möglichst einheitliches Erscheinungs-
bild sowie eine angemessene Einbindung in 
das Umfeld ohne Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbildes zu erreichen.

Für die Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen sind gemäß § 18 BauNVO eindeutige 
Bezugspunkt bzw. -höhen erforderlich, um 
die zulässige Höhe genau bestimmen zu 
können. Die Bezugspunkte bzw. -höhen 
können den zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen entnommen werden.

Zahl der Vollgeschosse

Die Höhenentwicklung im Allgemeinen 
Wohngebiet wird sowohl durch die Festset-
zung der Zahl der Vollgeschosse als auch 
durch die Höhe baulicher Anlagen geregelt.

Gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Voll-
geschosse die Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse auf maximal 2 Vollgeschosse wird 
das Ziel verfolgt, die Errichtung überdimen-
sionierter Baukörper zu verhindern und 
gleichzeitig eine angemessene Integration 
ohne Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes zu sichern.

Dabei orientiert sich die festgesetzte Zahl 
an der bereits vorhandenen Bebauung der 
näheren Umgebung. So wird der städtebau-

liche Charakter des Umfeldes gewahrt und 
die Entwicklung ortstypischer Bauformen 
sowie das harmonische Einfügen der Neu-
bauten in den Bestand sichergestellt.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Bei der festgesetzten offenen Bauweise 
dürfen gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO Einzel-
häuser, Doppelhäuser und Hausgruppen er-
richtet werden. Dabei ist jedoch darauf zu 
achten, dass besagte Haustypen mit seitli-
chem Grenzabstand gebaut werden und 
eine Länge von 25 m nicht überschreiten. 
Ein Heranbauen an die Grundstücksgrenzen 
ist nicht zulässig. 

Die Festsetzung entspricht im Wesentlichen 
der Baustruktur in der Umgebung und er-
möglicht eine aufgelockerte Bebauung. 
Gleichzeitig gewährleistet die offene Bau-
weise ein gewisses Maß an Flexibilität zur 
wohnbaulichen Nutzung. Sie garantiert so-
mit die zweckmäßige Nutzung des Plan
gebietes als Allgemeines Wohngebiet sowie 
die angemessene Integration in die vorhan-
dene Bauweise des Bestands.

Negative Auswirkungen auf nachbarschüt-
zende Belange können auf diese Weise aus-
geschlossen werden. Eine ausreichende Be-
lüftung und Belichtung ist sichergestellt.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß überschritten werden darf. 

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich in erster Linie an der Bestandsbe-
bauung rund um das Plangebiet sowie an 
dem zugrunde liegenden Konzept. Die Ab-

messungen des durch die Baugrenzen be-
schriebenen Baufensters wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Gleiches gilt für bauli-
che Anlagen soweit sie nach Landesrecht in 
den Abstandsflächen zulässig sind.

Damit ist eine zweckmäßige Bebauung des 
Grundstückes mit den erforderlichen 
Nebenanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt, ohne gesondert Baufenster auswei-
sen zu müssen. 

Höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen je 
Wohngebäude wird auf maximal zwei Woh-
nungen je Wohngebäude festgesetzt.

Diese Festsetzung entspricht der Nutzungs-
struktur in der näheren Umgebung und 
unterstützt weiterhin eine städtebaulich ge-
ordnete Entwicklung sowie Arrondierung 
des Siedlungskörpers.

Umgrenzung der Flächen, die 
von der Bebauung freizuhalten 
sind; Hier: Versorgungsstreifen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Die von der Bebauung freizuhaltenden Flä-
chen entlang der festgesetzten Verkehrsflä-
che der Erschließungsstraße (Regelbreite 
2,00 m) dienen der Versorgung der zukünf-
tigen Wohnbebauung und dürfen aus die-
sem Grund nicht überbaut werden.

Eine Überbauung mit Erschließungsflächen 
(Wege, Zufahrten, Randeinfassungen) zur 
Anbindung der zukünftigen Wohnbebauung 
ist ebenso wie eine Bepflanzung mit Sträu-
chern zulässig.
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Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; Hier: 
Mischverkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Verkehrsfläche wird im Plangebiet mit 
der besonderen Zweckbestimmung „Misch-
verkehrsfläche“ als Stichstraße mit 5,00 m 
Regelbreite festgesetzt. Sie dient dazu, die 
Erschließung der Wohnbauflächen sicherzu-
stellen. Gleichzeitig wird mit der getroffe-
nen Erschließungsform Durchgangsverkehr 
vermieden und die Wohnqualität gesteigert. 
Eine Wendemöglichkeit besteht durch die 
von der Verkehrsfläche abzweigende Stich-
straße. Zudem wird parallel zur festgesetz-
ten Verkehrsfläche ein Versorgungsstreifen 
zur Versorgung der zukünftigen Wohnge-
bäude vorgesehen.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; Hier: Fuß-
weg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit der 
besonderen Zweckbestimmung „Fußweg“ 
dient der fußläufigen Erreichbarkeit des 
Plangebietes von der Gimbweilerstraße.

Öffentliche Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Am nördlichen Ende der Erschließungsstraße 
wird eine öffentliche Grünfläche festge-
setzt.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 A BauGB

Aufgrund der Ortsrandlage des Wohngebie-
tes in direkter Nachbarschaft zu der bereits 
bestehenden Wohnbebauung ist die hoch-
wertige und qualitätsvolle Ausgestaltung 
der Freiräume von besonderer Bedeutung. 

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Ortsbild geschaffen. 
Eine erhöhte Aufenthaltsqualität sowie eine 
Verbesserung der siedlungsökologischen 
und städtebaulichen Qualität im Plangebiet 
wird auf diese Weise erreicht. Ebenso kann 

ein harmonischer Übergang von Siedlungs- 
und Außenbereich sichergestellt werden.

Auf weitergehende Festsetzungen wird al-
lerdings verzichtet, damit weiterhin eine ge-
wisse Flexibilität bei der gärtnerischen Anla-
ge verbleibt.

Kompensationsmaßnahmen

Gem. § 9 Abs. 1 A BauGB

Da das baurechtliche Verfahren nach § 13b 
BauGB durchgeführt wird, besteht keine 
Ausgleichsverpflichtung i. S. d. Eingriffsre-
gelung. Allerdings ergibt sich die Notwen-
digkeit eines Funktionalausgleichs i. S. d. 
Kohärenzerhaltung des FFH-LRT 6510. Ge-
mäß der naturschutzrechtlichen Kurzbe-
urteilung des Plangebietes ist der Flächen
verlust somit durch die Entwicklung einer 
adäquaten Ersatzfläche im Gemeindegebiet 
bzw. im Naturraum zu kompensieren.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. §§ 49-54 Saarländi-
sches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden an-
grenzenden Bebauung bereits grundsätz-
lich vorhanden und weist noch ausreichen-
de Kapazitäten auf.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. §85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs.4 
BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarländi-
schen Landesbauordnung (LBO) gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen werden. 

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver-
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild. Dies ist 
insbesondere aufgrund der direkten Nach-
barschaft zur bestehenden Wohnbebauung 
erforderlich.

Die getroffenen Einschränkungen zur Dach-
eindeckung und Fassadengestaltung sollen 
Auswüchse (z. B. glänzende, reflektierende 
Materialien) verhindern. 

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit.

Gleichzeitig ist zwecks naturschutzfachli-
cher Aufwertung und Verbesserung des Mi-
kroklimas die Begrünung von Dächern und 
Fassaden grundsätzlich zulässig. Flachdä-
cher sind zu begrünen.

Schottergärten sind im Sinne einer nachhal-
tigen und umweltverträglichen Entwicklung 
hingegen unzulässig. Befestigte oder be-
kieste Flächen sind infolgedessen lediglich 
zulässig soweit sie als notwendige Geh- 
und Fahrflächen dienen und sich in ihrer 
Ausdehnung auf das für eine übliche Nut-
zung angemessene Maß beschränken.

In diesem Zusammenhang sollen Garagen-
zufahrten, sonstige Einfahrten, Stellplätze 
oder Hofflächen aus wasserdurchlässigen 
Materialien hergestellt werden (z. B. Splitt-
decke, Rasengittersteine, Rasenfugensteine, 
Splittfugenpflaster etc.).

Weiterhin sind zur Eingrenzung des 
Plangebietes bzw. der Grundstücke Einfrie-
dungen bis zu einer Höhe von 2,00 m zuläs-
sig.

Die Festsetzung eines entsprechenden Stell-
platzschlüssels (1,5 Stellplätze je Wohnein-
heit) sichert eine ausreichende Anzahl an 
Stellplätzen sowie eine angemessene Orga-
nisation des ruhenden Verkehrs innerhalb 
des Plangebietes. Negative Auswirkungen 
können folglich ausgeschlossen werden.

Die getroffenen Festsetzungen tragen dem-
nach dazu bei, dass sich das Vorhaben har-
monisch in die Umgebung und angrenzen-
de Bebauung einfügt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Gemeinde als Planungsträger bei der Auf-
stellung einer Satzung die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abwägen. Die Abwägung 
ist die eigentliche Planungsentscheidung. 
Hier setzt die Kommune ihr städtebauliches 
Konzept um und entscheidet sich für die Be-
rücksichtigung bestimmter Interessen und 
die Zurückstellung der dieser Lösung ent-
gegenstehenden Belange. 

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „ Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“).

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
chen Auswirkungen beachtet und in die 
Satzung eingestellt worden:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die 
wesentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Beeinträchtigungen 
vom Planungsgebiet auf die Umgebung und 
von der Umgebung auf das Planungsgebiet 
vermieden werden. Dies kann erreicht wer-
den, indem unvereinbare Nutzungen vonei-
nander getrennt werden.

Das Plangebiet umfasst insgesamt 
ca. 0,9 ha und befindet sich am Rand des 
im Zusammenhang bebauten Siedlungs
körpers. Die Umgebung entspricht einer 
wohngebietstypischen Nutzung.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die geplante Wohnbebauung hinsicht-
lich Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise sowie der überbaubaren 
Grundstücksfläche in die Umgebung ein-
fügt. Zusätzlich schließen die getroffenen 
Festsetzungen innerhalb des Plangebietes 
jede Form der Nutzung aus, die 
innergebietlich oder im direkten Umfeld zu 
Störungen und somit zu Beeinträchtigun-
gen führen kann. Gegenseitige Beeinträch-
tigungen des Plangebietes mit dem Bestand 
im Umfeld sind daher nicht zu erwarten. Es 
wird von gegenseitiger Rücksichtnahme 
ausgegangen.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksich-
tigung ausreichender Abstände gem. Lan-
desbauordnung. Diese werden durch die 
vorliegende Planung berücksichtigt. Eine 
ausreichende Belüftung und Belichtung der 
baulichen Anlagen ist infolgedessen sicher-
gestellt.

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde und sichere Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse durch den Bebau-
ungsplan.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Kommune gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. Das Angebot sollte 
dabei vielfältig sein und den unterschiedli-
chen Wünschen und Bedürfnissen der Be-
völkerung Rechnung tragen. 

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Die bisherige Grün- 
bzw. Freifläche wird für eine bauliche Ent-
wicklung zu Wohnzwecken am Siedlungs
rand bereitgestellt. Die Planung bedient die 
konkrete Nachfrage nach geeignetem 
Wohnraum im Ortsteil Wolfersweiler.

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes

Die Planung hat aufgrund ihres eher gerin-
gen Umfangs und dem Einfügen in die Be-
standsbebauung keine räumliche Fernwir-
kung. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst. Die 
festgesetzte Dimensionierung der zukünfti-
gen Bebauung ermöglicht eine maßvolle 
Nachverdichtung.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
bislang unbebaute Fläche am Siedlungsrand. 
Mit der geplanten Bebauung wird der Sied-
lungskörper sinnvoll ergänzt. Ein darüber 
hinausgehender Eingriff in die freie Land-
schaft findet nicht statt. 

Art und Maß der baulichen Nutzungs sowie 
Bauweise und überbaubare Grundstücks
fläche orientieren sich an der in der näheren 
Umgebung vorherrschenden Bau- und Nut-
zungsstruktur. Ein harmonisches Einfügen in 
den Siedlungsbestand und das vorherr-
schende Ortsbild ist dementsprechend si-
chergestellt.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich liegt in Ortsrandlage 
im unmittelbaren Anschluss an die be-
stehende Wohnbebauung. Im Zuge der 
Realisierung des Vorhabens kommt es zu 
einer geringfügigen Versiegelung bisher un-
bebauter Flächen. 

Das Plangebiet ist durch die umliegende 
Wohnbebauung und landwirtschaftliche 
Nutzung teilweise vorbelastet. Es handelt 
sich allerdings um eine registrierte magere 
Flachlandmähwiese (FFH-LRT 6510, Erhal-
tungszustand C). Vor diesem Hintergrund 
wird ein Funktionalausgleich im Sinne der 
Kohärenzerhaltung des FFH-LRT 6510 
durchgeführt.

Auswirkungen der Satzung, Abwägung
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Darüber hinaus weist der Geltungsbereich 
keine besondere Bedeutung als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen auf. Brutstätten 
von Gehölzbrütern können beispielsweise 
ausgeschlossen werden. Weiterhin sind kei-
ne Hinweise auf Konflikte mit abwägungs- 
oder artenschutzrechtlich relevanten Tierar-
ten erkennbar.

Infolgedessen werden umweltschützende 
Belange durch das Vorhaben nicht negativ 
beeinträchtigt. Der Eingriff in den bestehen-
den FFH-Lebensraumtyp wird funktional 
ausgeglichen. Erhebliche vom Planvorhaben 
ausgehende Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes können somit ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Belange des Verkehrs werden durch die Pla-
nung nicht betroffen. Die Anschlussmög-
lichkeiten an die vorhandene Verkehrsfläche 
sind bereits grundsätzlich vorhanden. Zu-
sätzliche Erschließungsmaßnahmen sind zu 
errichten.

Das durch die Planung mögliche, zusätzli-
che Verkehrsaufkommen durch neue Anlie-
ger ist vernachlässigbar. Der ruhende Ver-
kehr wird vollständig innerhalb des 
Plangebietes organisiert.

Auswirkungen auf die Ver- und Ent-
sorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt und durch 
die Planung nicht negativ beeinträchtigt.

Die notwendige Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur sowie Anschlusspunkte sind grund-
sätzlich vorhanden. Unter Beachtung der 
vorhandenen Kapazitäten kann das be-
stehende Versorgungsnetz erweitert und 
das Plangebiet an die vorhandene Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur angeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Durch die Planung werden landwirtschaftli-
che Flächen in Anspruch genommen. Auf-
grund des relativ geringen Flächenumfangs, 
der aktuellen Nutzung vor Ort (Grün-/Wie-
senfläche) sowie der Tatsache, dass es sich 
nicht um ein Vorranggebiet Landwirtschaft 
handelt, d. h. dem Gebiet aus landesplane-
rischer Sicht keine besondere Bedeutung für  
die Landwirtschaft zugewiesen wird, ist 
eine Inanspruchnahme der betroffenen Flä-

chen vertretbar. Forstwirtschaftliche Belan-
ge werden durch die Planung nicht berührt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas und des Hochwasserschutzes

Negative Auswirkungen auf die Belange 
des Klimas können aufgrund des geringen 
Flächenumfangs ausgeschlossen werden.

Eine Wohnnutzung auf dem Grundstück 
bringt zwar auch einen gewissen Grad an 
Überbauung mit sich, allerdings kann ange-
sichts der zu erwartenden privaten 
Freiflächen-/Hausgartengestaltung von 
einem eher geringen Versiegelungsgrad 
ausgegangen werden.

Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen können erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Belange des Klimas 
insgesamt ausgeschlossen werden.

Positive klimatische Auswirkungen haben 
zudem die vorgesehenen Anpflanzungen 
von Bäumen und Sträuchern sowie der 
Dachbegrünung.

Hinsichtlich der klimatischen Veränderun-
gen wurde aus Vorsorgegründen zusätzlich 
ein Hinweis zum Abfluss des Wassers bei 
Starkregenereignissen in den Plan mit auf-
genommen.

Auswirkungen der Planung auf die 
privaten Belange

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, wird die Nutzbarkeit und der Wert 
der Grundstücke, auch der Grundstücke im 
Umfeld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. Es sind keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die angrenzende Nachbarschaft zu 
erwarten. Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
städtebaulichen Satzungen laut § 1 Abs. 6 
BauGB zu berücksichtigenden Belange wer-
den durch die Planung nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-

den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Satzung eingestellt. 

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes
•	 Schaffung von Wohnraum durch sinn-

volle Ergänzung des Siedlungskörpers

•	 Erweiterung des Wohnangebotes und 
Reaktion auf die konkret vor Ort be-
stehende bzw. anhaltende Nachfrage

•	 Die Neubebauung fügt sich harmonisch 
in die Umgebung ein, Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebung und umgekehrt können aus-
geschlossen werden

•	 Keine entgegenstehenden landesplane-
rischen Vorgaben

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf umweltschützende Belan-
ge; der Eingriff in den FFH-LRT 6510 
wird funktional ausgeglichen

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas und des Hochwas-
serschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Land-/Forstwirtschaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung (Infrastruktur 
grundsätzlich vorhanden; geringer Er-
schließungsaufwand)

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die  
Verabschiedung der Satzung

Es sind keine Argumente bekannt, die bei 
Einhaltung der Kompensationsmaßnahmen 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Gemeinde 
Nohfelden zu dem Ergebnis, die Satzung an 
dem dafür vorgesehenen Standort zu reali-
sieren.


